
Vernehmer

Vordrucken (—► Anzeigenformular 
und Protokoll über vermißte Perso
nen KP 3) in Protokollform fixiertes 
Ergebnis einer Mitteilung über ein 
dem Anzeigeerstatter gegenwärtig 
unerklärliches Verschwinden einer 
Person. Unter Beachtung der all
gemeinen Grundsätze der —► An
zeigenaufnahme enthält die V. fol
gende spezifische Informationen: 
Personalien; -> signifikante Merk
male der Person des -> Vermißten, 
seiner Bekleidung und mitgeführten 
Gegenstände; Einschätzung der Per
sönlichkeit des Vermißten, ein
schließlich seiner Gewohnheiten, Be
ziehungen, aktuellen Gefühlslage und 
seines körperlichen und geistigen 
Zustands; Zeitpunkt, Motiv und nä
here Umstände des Verschwindens; 
mögliche Aufenthaltsorte des Ver
mißten; weitere Auskunftspersonen; 
bereits vom Anzeigeerstatter durch
geführte bzw. veranlaßte Maßnah
men zum Wiederauf finden des Ver
mißten. —► Anzeige

V ermögensbeschlagnahme: Maß
nahme der Sicherung, um in Verfah
ren wegen eines Verbrechens, das die 
Einziehung des Vermögens nach sich 
ziehen kann, die eventuell im Urteil 
ausgesprochene Maßnahme straf
rechtlicher Verantwortlichkeit „Ver
mögenseinziehung“ verwirklichen zu 
können.
Die Anordnung von Beschlagnah
men, Durchsuchungen, Kontoeinsich
ten sowie Überwachung und Auf
nahme des Fernmeldeverkehrs steht 
dem Staatsanwalt, bei Gefahr im Ver
züge, auch den Untersuchungsorga
nen zu.

Vermögenszuwachsrechnung: vom
Steuerfahndungsdienst zur Aufdek- 
kung und Beweisführung bei Steuer
delikten angewandte spezifische Me
thode des Vergleichs von Einnahmen 
und Ausgaben verdächtiger Hand

werker und gewerbetreibender Bür
ger, um durch tabellarische Gegen
überstellung aller denkbaren zulässi
gen Einnahmen und Ausgaben nach 
Art und durchschnittlicher Höhe 
sowie* unter Berücksichtigung all
gemeiner steuerlicher Erfahrungs
werte im Republikmaßstab relevante 
Abweichungen im konkreten Fall 
feststellen und eindeutig klären zu 
können.
Die bei Handwerkern und übrigen 
gewerbetreibenden Bürgern zu be
achtenden Positionen (z.-B. erklärter 
Gewinn, Abschreibungen, Verminde
rung bzw. Zuwachs im Betriebsver
mögen, Einkommens- und Ver
mögenssteuer) sind derart spezifisch, 
daß eine V. nur von Mitarbeitern des 
Steuerfahndungsdienstes (bzw. der 
Abteilung Finanzen) vorgenommen 
werden kann.

Vermutung -> Hypothese, -> Version

Vernehmer: interne Bezeichnung für 
Kriminalisten, häufig mit Spezial
kenntnissen über bestimmte Erschei
nungsformen der Kriminalität (z.B. 
Wirtschaftsstraftaten, Straftaten
gegen Leben und Gesundheit, delikti- 
sche Kinderhandlungen) ausgerüstet, 
die im Ermittlungsverfahren vor
wiegend mit der Durchführung von -*> 
Vernehmungen, vor allem —» Beschul
digtenvernehmungen, beauftragt
werden. Als V. kommen nur cha
rakterlich ausgeglichene, kontakt
fähige, außerordentlich disponible, 
besonders im Umgang mit Beschul
digten große Erfahrungen besitzende 
Kriminalisten in Betracht, die vor 
allem auch über psychologische 
Kenntnisse verfügen (Befragung von 
Kindern, Vernehmung von Jugend
lichen, gesundheitsgeschädigten Per
sonen usw.).
Ihr in der Regel deliktbezogener Ein
satz erfolgt auch häufig besonders im 
Rahmen der Untersuchung größerer,
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